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Vierte Durchführungsbestimmung*) 
zur Verordnung über die Neuorganisation des 

Hochschulwesens.
Vom 21. Juni 1951

Auf Grund des § 10 der Verordnung vom 22. Fe
bruar 1951 über die Neuorganisation des Hochschul
wesens (GBl. S. 123) wird im Einvernehmen mit den 
zuständigen Ministerien der Deutschen Demokrati
schen Republik folgendes bestimmt:
Zu § 4 der Verordnung

§ 1
Die Hochschule für Körperkultur, Leipzig, wird 

mit sofortiger Wirkung dem Staatssekretariat für j 
Hochschulwesen der Deutschen Demokratischen Re
publik unterstellt. Die §§ 5 und 9 der Ersten Durch
führungsbestimmung vom 3. März 1951 zur Verord
nung über die Neuorganisation des Hochschulwesens- 
(GBl. S. 175) werden entsprechend geändert.

§ 2
Der § 7 der Ersten Durchführungsbestimmung 

vom 3. März 1951 erhält folgende Fassung:
„(1) Alle Professoren und Dozenten einschl. der 

Direktoren und Dozenten der Arbeiter- und 
Bauernfakultäten der dem Staatssekretariat für 
Hochschulwesen der Deutschen Demokratischen 
Republik direkt unterstehenden Universitäten und 
Hochschulen werden durch das Staatssekretariat 
für Hochschulwesen der Deutschen Demokrati
schen Republik ernannt und eingestellt bzw. ent
lassen.

(2) Lektoren, wissenschaftliche Assistenten, Hilfs
assistenten und Lehrbeauftragte werden vom Rek
tor der Universität bzw. Hochschule mit Zustim
mung der Personalabteilung der Universität bzw. 
Hochschule eingestellt und entlassen. Die Personal
leiter der Universitäten und Hochschulen haben 
sofort nach Einstellung bzw. Entlassung, späte
stens innerhalb einer Woche, dem Staatssekre
tariat für Hochschulwesen der Deutschen Demo
kratischen Republik die vorgeschriebenen Unter
lagen für den obengenannten Personenkreis (mit 
Ausnahme der Pflicht-, Hilfs- und Volontärassi
stenten) zur Kenntnisnahme zu übersenden.

(3) Die nicht dem Lehrkörper angehörenden 
Angestellten und wissenschaftlichen Mitarbeiter 
(mit Ausnahme der wissenschaftlichen Assisten
ten), die nach Tarifgruppe II und höher besoldet 
werden, sowie alle Angestellten m Personal- und 
Verschlußsachen-Abteilungen werden nach vor
heriger Zustimmung durch das Staatssekretariat 
für Hochschulwesen der Deutschen Demokrati
schen Republik vom Verwaltungsdirektor der Uni
versität bzw. Hochschule eingestellt und entlassen. 
Die übrigen Angestellten der Tarifgruppen III bis 
XII werden in eigener Zuständigkeit vom Ver- . 
■waltungsdirektor der Universität bzw. Hochschule

" )  1 .  D u rch lü h ru n g sb es t im m u n g  (G B l .  1 9 5 1  S .  1 7 5 );
1 1 .  D u rch lü h ru n g sb es t im m u n g  — R a h m en ze i tp la n  tü r  

d a s  1 0 -M o n a te -S tu d ien ja h r  (G B l . 1 9 5 1  S .4 1 5 );
1 1 1 .  D u rch lü h ru n g sb es t im m u n g  — E in se t zu n g  vo n  P ro -  \  

rek to ren  (G B l . 1 9 5 1  S .4 9 1 ) .

mit Zustimmung der Personalabteilung der Uni
versität bzw. Hochschule eingestellt und entlassen. 
Über Einstellung und Entlassung dieser Angestell
ten der Tarif gruppen III bis XII ist das Staatssekre
tariat für Hochschulwesen der Deutschen Demo
kratischen Republik durch Übersendung der tur
nusmäßigen Veränderungsliste zu informieren.

(4) Bewerber, die ihren Wohnsitz außerhalb des 
Gebietes der Deutschen Demokratischen Republik 
und des Demokratischen Sektors von Berlin haben, 
dürfen in jedem Falle nur nach vorheriger Zustim
mung des Staatssekretariats für Hochschulwesen 
der Deutschen Demokratischen Republik einge
stellt werden.“

Zu § 5 der Verordnung
§ 3

An der Aufstellung der Ausbildungsordnung der 
wissenschaftlichen Aspiranten und Assistenten der 
Medizin ist das Ministerium für Gesundheitswesen 
der Deutschen Demokratischen Republik zu betei
ligen.

§ 4
(1) Auf die Universitätskliniken und sonstigen 

wissenschaftlichen Einrichtungen der Medizin sowie 
auf die in diesen Kliniken und Einrichtungen tätigen 
Heil- und Heilhilfspersonen finden die für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst geltenden Vorschrif
ten Anwendung.

(2) Die Aufsicht in Angelegenheiten des öffent
lichen Gesundheitsdienstes wird unmittelbar durch 
das Ministerium für Gesundheitswesen der Deut
schen Demokratischen Republik ausgeübt. Das Mini
sterium für Gesundheitswesen der Deutschen Demo
kratischen Republik übt diese Aufsicht auch über die 
Kliniken und medizinischen Institute der Humboldt- 
Universität Berlin aus.

§ 5
(1) Der Geschäftsverkehr in Angelegenheiten des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes erfolgt unmittel
bar mit den im § 4 genannten Einrichtungen und 
Personen. Das Staatssekretariat für Hochschulwesen 
der Deutschen Demokratischen Republik ist hierbei 
über grundsätzliche Angelegenheiten zu unterrich
ten und kann über diese weitere Auskunft verlangen.

(2) Der laufende Geschäftsverkehr in Einzelange
legenheiten der ärztlichen Behandlung von Personen

j und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten erfolgt 
unmittelbar zwischen den im § 4 genannten Einrich- 

i tungen und den zuständigen Verwaltungsstellen des 
Gesundheitswesens.

§ 6
Grundsätzliche Maßnahmen des Staatssekretariats 

für Hochschulwesen, die in ihren Auswirkungen den 
! öffentlichen Gesundheitsdienst berühren, werden im 
! Einvernehmen mit dem Ministerium für Gesund

heitswesen der Deutschen Demokratischen Republik 
getroffen.

Berlin, den 21. Juni 1951
Staatssekretariat für Hochschulwesen 

I. V. des Staatssekretärs: 
W o h l g e m u t h  
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